
Gemeinde Seedorf: Siedlungsleitbild 

X:\ RP\ 470 Seedorf\ 02 Ortsplanungsrevision\ 13 aktuelles Exemplar, Verfahren\ 01 

Siedlungsleitbild\ Siedlungsleitbild Seedorf.docx 

1  

  

 

 

 

Ukgfnwpiungkvdknf 
Vorprüfung und Mitwirkung  

 

 

 

470-02 

12. März 2025 



Gemeinde Seedorf: Siedlungsleitbild 

X:\ RP\ 470 Seedorf\ 02 Ortsplanungsrevision\ 13 aktuelles Exemplar, Verfahren\ 01 

Siedlungsleitbild\ Siedlungsleitbild Seedorf.docx 

2  

 

  

  Impressum  

Auftrag   Siedlungsleitbild, Gemeinde Seedorf 

Auftraggeber   Einwohnergemeinde Seedorf 

Gemeinderat 

A Pro-Strasse 47 

6462 Seedorf 

Auftragnehmer   R+K 

Raumplanung AG 

Poststrasse 4 

8808 Pfäffikon SZ 

T 055 415 00 15 

R+K  

Raumplanung AG 

Im Aeuli 3 

7304 Maienfeld GR 

T 081 302 75 80 

R+K 

Raumplanung AG 

Oberalpstrasse 81 

6490 Andermatt UR 

T 041 887 00 27  

Bearbeitung  Mario Roth, Lino Schumacher 

Titelbild   Gemeinde Seedorf UR, www.seedorf-uri.ch 

Qualitätsmanagement   SQS ISO 9001 



Gemeinde Seedorf: Siedlungsleitbild 

X:\ RP\ 470 Seedorf\ 02 Ortsplanungsrevision\ 13 aktuelles Exemplar, Verfahren\ 01 

Siedlungsleitbild\ Siedlungsleitbild Seedorf.docx 

3  

Zusammenfassung  

Am 20. Oktober 2019 stimmte die Bevölkerung der Fusion der Einwohnerge-

meinden Seedorf und Bauen mit deutlicher Mehrheit zu. Seit dem 1. Januar 

2021 bilden sie gemeinsam die neue Einwohnergemeinde Seedorf. Gemäss 

dem Fusionsvertrag müssen die Ortsplanungen der beiden ehemaligen Ge-

meinden harmonisiert werden. In einer ersten Phase wird ein Siedlungsleitbild 

erarbeitet und anschliessend in der zweiten Phase die Bau- und Zonenord-

nung als auch der Nutzungsplan angepasst. 

 

Das neue kommunale Siedlungsleitbild (behördenverbindlich) legt die langfris-

tige Entwicklung der Gemeinde fest. Es zeigt unter anderem auf, wie die Sied-

lungen wachsen sollen, welche Gebiete für eine Verdichtung geeignet sind 

und wie die Infrastruktur geplant wird.   

 

Zu den Stärken gehören die attraktive Lage am Urnersee, die Nähe zum Haupt-

zentrum Altdorf, ein aktives Vereinsleben und ein gutes Steuerumfeld. Schwä-

chen sind unter anderem das Fehlen eines erkennbaren Dorfzentrums im Orts-

teil Seedorf und die hohe Verkehrsbelastung auf der Dorfstrasse. Die Ge-

meinde strebt an, Seedorf und Bauen als attraktive Wohnorte zu positionieren 

und die Verkehrssicherheit zu verbessern. 

 

Gemeinde Seedorf ist eine attraktive und familienfreundliche Wohngemeinde, 

die sich durch moderates Wachstum in Bevölkerung und Beschäftig te sowie 

ein umfassendes Schulangebot bis und mit zur Oberstufe auszeichnet. Es gibt 

aber auch Herausforderungen: Das Wohnraumangebot ist knapp, insbeson-

dere an Mietwohnungen und es mangelt an geeigneten Wohnmöglichkeiten 

für ältere Menschen. Der hohe Anteil an Zweitwohnungen im Ortsteil Bauen 

und die vielen altrechtlichen Wohnungen können den Wohnraum für Einheimi-

sche zusätzlich einschränken. Die Altersstruktur zeigt eine unterdurchschnitt-

liche Anzahl junger Erwachsener. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, 

verfolgt die Gemeinde strategische Ziele wie ein gezieltes Wachstum der 

Wohnbevölkerung, den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Schaffung von be-

zahlbarem Wohnraum. Zudem wird eine Begrenzung des Zweitwohnungsan-

teils angestrebt .  

Die Gemeinde Seedorf verfolgt eine zielorientierte und qualitative Siedlungs-

entwicklung, die auf verdichtetem Bauen basiert. Dabei wird die Innenentwick-

lung gefördert und die bestehende Siedlungsstruktur berücksichtigt. Im Rah-

men der nachfolgenden Revision der Nutzungsplanung sind keine Siedlungs-

erweiterungen vorgesehen. Zukünftige Siedlungserweiterungsgebiete werden 

langfristig und bedarfsgerecht innerhalb der festgelegten 

Ausgangslage 

Siedlungsleitbild 
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Siedlungsbegrenzungslinien geprüft. Ein weiteres zentrales Anliegen ist die 

Zentrumsentwicklung im Ortsteil Seedorf. 

 

Die Gemeinde Seedorf profitiert von einer attraktiven Lage am Urnersee, öf-

fentlichen Seezugängen und hochwertigen Naherholungsgebieten. Schwä-

chen sind der hohe Nutzungsdruck, teilweise Wildcamping und ein einge-

schränktes Übernachtungs- und Gastroangebot. Die Gemeinde verfolgt strate-

gische Ziele wie der Erhalt der Naherholungsgebiete, eine massvolle touristi-

sche Entwicklung, die Stärkung des Übernachtungs- und Gastroangebots und 

die Transformation der Isleten. Die Entwicklung im Gebiet Isleten soll unter 

Berücksichtigung der Gemeindeinteressen erfolgen. 

 

Der Ortsteil Seedorf ist gut mit dem Strassenverkehr erreichbar als auch an 

den öffentlichen Verkehr angebunden. Bereits sehr viele Wohnquartierte sind 

verkehrsberuhigt. Dennoch gibt es Herausforderungen wie die Verkehrsbelas-

tung und -sicherheit an der Dorfstrasse, ein unzureichendes Angebot an öf-

fentlichen Parkplätzen  im Dorfkern Seedorf, Parkierungsprobleme an Spitzen-

tagen und Netzlücken im Fuss- und Velowegnetz in Richtung Bauen und Alt-

dorf . Um diesen Schwächen entgegenzuwirken, verfolgt die Gemeinde strate-

gische Ziele wie die Strassenraumaufwertung der Dorfstrasse, die Verbesse-

rung der Schulwegsicherheit, ein zielgruppengerechtes Angebot des öffentli-

chen Verkehrs bis Bauen und eine Verkehrslenkung im Naherholungs- und 

Tourismusverkehr. 

Landschaft, Naherholung und 

Tourismus 

Verkehr 
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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die Fusion der Einwohnergemeinden Seedorf und Bauen wurde von der 

Stimmbevölkerung an der Urnenabstimmung vom 20. Oktober 2019 mit deutli-

cher Mehrheit angenommen. Seit dem 1. Januar 2021 bilden sie die Einwoh-

nergemeinde Seedorf. Die Gemeinde ist Wohnort von etwa 2'000 Einwohnerin-

nen und Einwohner und bietet Arbeitsplätze für rund 800 Beschäftigte (BFS, 

2023). Gemäss den Bestimmungen des Fusionsvertrags müssen die Ortspla-

nungen der beiden Ortsteile bis zum 31. Dezember 2026 harmonisiert werden. 

Die Ortsplanung umfasst in diesem Kontext das Siedlungsleitbild, den Zonen-

plan und die Bau- und Zonenordnung. 

 

Durch die Genehmigung des Bundesrates zum kantonalen Richtplan am 

24. Mai 2017 und der Revision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 

vom 1. Juni 2017 wurden die bundesrechtlichen Vorschriften des revidierten 

Raumplanungsgesetzes vom 1. Mai 2014 umgesetzt. Dies betrifft hauptsäch-

lich die haushälterische Nutzung des Bodens. Die Gemeinden sind verpflich-

tet, ihre Siedlungsentwicklung vermehrt nach innen zu lenken und auf den 15-

jährigen Bauzonenbedarf abzustimmen. 

 

Ein zentraler Grundsatz der Raumplanung in der Schweiz besagt, dass Bund, 

Kantone und Gemeinden ihre raumwirksamen Tätigkeiten koordinieren, um 

eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der 

Besiedlung zu erreichen. Gemäss Art. 15 Raumplanungsgesetz (RPG) erfor-

dert die Festsetzung der Bauzonen zwingend eine Gesamtbetrachtung unter 

Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der Raumplanung gemäss Raum-

planungsgesetz. Zur Planung und Entwicklung der Bautätigkeit ist daher ein 

planerisches Gesamtkonzept (Siedlungsleitbild) erforderlich.  

 

Im Vergleich zu den bestehenden Siedlungsleitbildern von Seedorf (2016) und 

Bauen (2020) sind neu, basierend auf der aktuellen Arbeitshilfe des Kantons 

Uri für Siedlungsleitbilder (Stand 2019), die vorhandenen Potenziale zu analy-

sieren und die strategischen Ziele und die daraus abgeleiteten Massnahmen 

für die beiden Ortsteile zusammenzuführen. 

  

Fusionierte Gemeinde 

Revision übergeordnete  

Grundlagen 

Gesamtbetrachtung 

Höhere Anforderungen an das 

Siedlungsleitbild 
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Der rechtskräftige Richtplan des Kantons Uri verlangt darum von den Gemein-

den die Erarbeitung eines kommunalen Siedlungsleitbilds im Sinne eines pla-

nerischen Gesamtkonzepts, das die mittel - bis langfristige Entwicklungsvor-

stellung festlegt und als strategisches Instrument zur Steuerung der räumli-

chen Entwicklung der Gemeinde dient . Insbesondere ist darin aufzuzeigen, 

wie die Ziele und Vorgaben des kantonalen Richtplans umgesetzt werden. Ge-

mäss kantonalem Richtplan des Kantons Uri legt das Siedlungsleitbild primär 

dar: 

Â Wie sich die Siedlungen langfristig entwickeln sollen und wie diese mit den 

Planungen der umliegenden Gemeinden und mit den technischen und sozi-

alen Infrastrukturplanungen (z.B. Strassen) abgestimmt sind.  

Â Welche Gebiete sich für eine gezielte Verdichtung und Transformation im 

Hinblick auf eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen eignen und 

mit welchen Massnahmen dies umgesetzt werden soll. Dies unter Berück-

sichtigung der ÖV-Erschliessungsqualität, des Ortsbildschutzes und einer 

angemessenen Wohnqualität.  

Â Welche Entwicklungsziele hinsichtlich der angestrebten Dichte pro Quartier 

bestehen, wie die Nutzerdichte in den Quartieren gehalten bzw. mit wel-

chen Massnahmen sie erhöht werden kann. 

Â Mit welchen Massnahmen die Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven 

angegangen wird.  

Â Wie eine bedarfsgerechte Bauzonendimensionierung sichergestellt werden 

kann. Der Bedarfsnachweis ist dabei auf das 15-jährige Einwohner- und Be-

schäftigtenwachstum abzustimmen.  

Â Die Bevölkerung ist in geeigneter Form in die Erarbeitung des Siedlungsleit-

bildes miteinzubeziehen. 

 

 

Abb. 1: Einordnung in den Planungsprozess, Arbeitshilfe Siedlungsleitbild (1. April 2019), 

Amt für Raumentwicklung Kanton Uri 

 

Kommunales Siedlungsleitbild  



Gemeinde Seedorf: Siedlungsleitbild 

X:\ RP\ 470 Seedorf\ 02 Ortsplanungsrevision\ 13 aktuelles Exemplar, Verfahren\ 01 

Siedlungsleitbild\ Siedlungsleitbild Seedorf.docx 

10  

An die fachgerechte Erarbeitung und die Änderung von Nutzungsplanungen 

leistet der Kanton den Gemeinden 70 % der Planungskosten, die aufgrund des 

kantonalen Richtplanes erforderlich sind.  

 

Das Siedlungsleitbild ist für alle raumwirksamen Tätigkeiten der kommunalen 

Behörden verbindlich (behördenverbindlich) und von den kantonalen Behörden 

zu berücksichtigen. Für die Grundeigentümer ist es nicht verbindlich. Die 

grundeigentümerverbindliche Umsetzung des Siedlungsleitbilds erfolgt mit 

den Instrumenten der Ortsplanung: Nutzungsplanung (Zonenplan und Bau- 

und Zonenordnung), Quartierplanung, Quartiergestaltungsplanung, Erschlies-

sungsprogramm etc. Die Gemeinde Seedorf setzt das Siedlungsleitbild mit  ei-

ner anschliessenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung sowie gebietsspe-

zifischen Planungen um. 

1.2 Ziel und Zweck 

Das Siedlungsleitbild verfolgt, gestützt auf die «Arbeitshilfe Siedlungsleitbild», 

Stand 1. April 2019, insbesondere die folgenden Ziele und Zwecke:  

 

Die Gemeinde erarbeitet Strategien für ihre zukünftige Entwicklung der Bauzonen, welche sie in 

kurz-, mittel- und langfristige Entwicklungsschritte unterteilt. Der gesamte Planungshorizont um-

fasst dabei mindestens 15 Jahre. 

 

Die langfristige Strategie zur Bauzonenentwicklung soll in der Bevölkerung breit abgestützt sein. Die 

Bevölkerung und interessierte Kreise sind daher bei der Erarbeitung frühzeitig und in geeigneter 

Form miteinzubeziehen. 

 

Die räumliche Entwicklung innerhalb der Gemeinde soll frühzeitig mit den umliegenden Gemeinden 

sowie den übergeordneten Planungen des Kantons und des Bundes koordiniert werden. 

 

Das Siedlungsleitbild dient als Kommunikationsinstrument und Orientierungsrahmen gegenüber der 

Bevölkerung, den Behörden und potenziellen Investoren. Die langfristige Strategie ist darin einfach 

und verständlich dargestellt. Dem Gemeinderat dient es als Leitlinie und Führungsinstrument bei 

raumrelevanten Fragen und Entscheidungen. 

 

Indem das Siedlungsleitbild eine klare räumliche Strategie festlegt, schafft es ein solides Funda-

ment, auf dem die Nutzungsplanung aufbauen kann. Da grundsätzliche Fragen bereits auf dieser 

Stufe beantwortet werden, vereinfacht dies die Arbeiten bei zukünftigen Revisionen der Nutzungs-

planung massgeblich. 

  

Verbindlichkeit  

Strategie 

Mitwirkung  

Koordination 

Kommunikation  

Grundlage Nutzungsplanung 
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1.3 Wesentliche Planungsgrundlagen  

1.3.1  Kantonaler Richtplan  

Die letzte Anpassung des kantonalen Richtplans 2022 wurde vom Bund am 

22. Januar 2024 genehmigt. Im Fokus des Siedlungsleitbildes der Gemeinde 

Seedorf stehen die nachfolgenden zusammengefassten prioritären Themen:  

 

a) Raumordnungspolitische Ziele und Raumkonzept 

Die Gemeinde Seedorf liegt gemäss dem kantonalen Raumkonzept im Übergangsbereich zwi-

schen dem Hauptentwicklungsraum Unteres Reusstal und dem Tourismusentwicklungsraum 

Vierwaldstättersee . Die wirtschaftlichen Potenziale, die sich aus dieser Lage ergeben, werden ge-

zielt genutzt, um Wachstumsimpulse im gesamten Kanton auszulösen. Dabei wird eine vielfältige 

und räumlich konzentrierte Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung mit hoher Nutzungsdichte an-

gestrebt. 

Der Ortsteil Seedorf als «zentrumsnahe Gemeinde» ist mit dem Hauptzentrum Altdorf stark ver-

knüpft und soll in seiner Funktion als Wohnstandort mit einer gezielten Verdichtung an zentralen, 

gut erschlossenen Lagen und unter Berücksichtigung des Ortsbildes gestärkt werden. 

Der Ortsteil Bauen als «ländliche Gemeinde» liegt vollständig im Tourismusentwicklungsraum 

Vierwaldstättersee und strebt eine nachhaltige wirtschaftliche und touristische Entwicklung an, 

welche das Ortsbild und die Wohnqualität bewahrt. Beide Ortsteile befinden sich in einem wert-

vollen Landschaftsraum.  

 

b) Siedlung 

Die Dimensionierung der Wohn,- Misch- und Kernzonen (WMK-Zonen) bemisst sich auf den 15-

jährigen Bedarf. Gemäss dem Richtplan sind überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren. Grösse 

und Lage der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus zu bestimmen. Die Bauzonenaus-

lastung der Gemeinde Seedorf liegt bei 94.3% (gemäss BfS, STATPOP und STATENT 2022). Bei 

der Siedlungsentwicklung ist Wert auf eine hohe Wohn- und Siedlungsqualität sowie lebendige 

Ortskerne zu legen. Dabei wird eine optimale Nutzung und bedarfsgerechte Erschliessung der 

Bauzonen, eine gezielte Siedlungsverdichtung unter Berücksichtigung der Wohnqualität und des 

Ortsbildschutzes sowie eine gute Nahversorgung der Bevölkerung angestrebt. Das Siedlungsge-

biet der Gemeinde Seedorf wird durch Siedlungsbegrenzungslinien begrenzt. Diese sichern die 

langfristige Steuerung und Begrenzung der Siedlungsflächen und stoppen einen weiteren Kultur-

landverlust sowie die Zersiedlung der Landschaft.  

 

c) Mobilität  

Die Verkehrspolitik des Kantons Uri, die aus dem Richtplan hervorgeht, ist auf eine nachhaltige 

Entwicklung ausgerichtet und optimal mit der Siedlungs -, Wirtschafts - und Umweltentwicklung 

abgestimmt.  

Gemäss den Agglomerationsprogrammen der 3. und 4. Generation des Unteren Reusstals soll die 

Zentrumsfunktion vo m Ortsteil Seedorf gestärkt werden. Dazu gehören Ziele wie die Positionie-

rung als attraktiver Wohnort mit Aussicht, die Verknüpfung der Siedlung mit der Landschaft, die 
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Stärkung der beiden Naherholungsschwerpunkte, die Abstimmung mit dem Naturschutz, die Ver-

besserung des Busangebots sowie ein dichtes Fuss- und Velowegnetz.  

Ein zentraler Bestandteil beider Programme wie auch des kantonalen Richtplans ist eine sichere 

Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr, welcher den Bahnhof Altdorf mit dem Zentrum See-

dorfs verbindet.  

 

d) Natur und Landschaft  

Intakte Natur- und Kulturlandschaften sind essenziell für das Überleben von Tier- und Pflanzenar-

ten sowie für attraktives Wohnen und Naherholungsgebiete. Der Erhalt und die Vernetzung von 

Lebensräumen für bedrohte Arten, seltene Biotope und strukturreiche Kulturlandschaften sichern 

diese wertvollen Gebiete und fördern die Biodiversität. 

Die Gemeinde Seedorf mit der Lage am Vierwaldstädtersee ist im Bundesinventar der Landschaf-

ten und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung, weist mit dem Bodenwald ein kantonales Na-

turschutzgebiet, mit der Schwäntlen ein kantonales Landschaftsschutzgebiet und dem 

Reussdelta ein bedeutendes, naturnahes Naherholungsgebiet. 

 

e) Ver- und Entsorgung und weitere Infrastrukturen 

Die Ver- und Entsorgungseinrichtungen werden bedarfsorientiert und ressourcenschonend ge-

plant, realisiert und betrieben. Im Urnerseebecken, auf den Gemeindegebieten von Seedorf und 

Flüelen, befindet sich ein grosses Gebiet mit Kiesreserven von kantonalem Interesse. Dieses Ge-

biet ist auch im kantonalen Richtplan als Sicherung der Rohstoffreserven im Reussdelta verzeich-

net. 

 

f)  Tourismus, Freizeit und Erholung 

Gemäss dem kantonalen Richtplan stärkt der Kanton die touristische Infrastruktur entsprechend 

den individuellen Potenzialen und Eigenheiten der Tourismusgebiete. In Zusammenarbeit mit den 

Seegemeinden Seedorf, Sisikon, Isenthal, Seelisberg und Flüelen schafft er günstige Bedingun-

gen für die Entwicklung der Tourismusgebiete am Urnersee. Besondere Aufmerksamkeit gilt da-

bei den ökologischen Merkmalen und Schutzanforderungen der Ufer- und Naturschutzzonen die-

ser Regionen. 

Aktuell soll der kantonale Richtplan hinsichtlich «Isleten», namentlich die absehbare Transforma-

tion des Gebiets Isleten mit künftiger touristischer Nutzung, Aufwertung Isentalerbach und des-

sen Delta sowie Aufwertung des Seeufers mit Schaffung von mehr Naherholungsflächen ange-

passt werden. Für die touristische Nutzung und die Gewässerrevitalisierung soll auch die Kan-

tonsstrasse verlegt werden. 
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Abb. 2: Ausschnitt e kantonaler Richtplan Uri, vom Bund genehmigt am 22. Januar 2024; Kanton Uri, www.geo.ur.ch 

  

http://www.geo.ur.ch/
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1.3.2  Planungs- und Baugesetz 

Im Zuge der Anpassung des kantonalen Richtplans wurde auch das Planungs- 

und Baugesetz (PBG) des Kantons Uri angepasst. Um der Baulandhortung ent-

gegenwirken zu können, wurde eine gesetzliche Bauverpflichtung in das PBG 

aufgenommen. Die Änderungen wurden am 1. Juli 2017 in Kraft gesetzt. 

 

Art. 45a PBG, Gesetzliche Bauverpflichtung  
1 Der Bauzone zugewiesene Grundstücke sind innerhalb von zwölf Jahren nach dem Inkrafttreten 

dieser Bestimmung oder nachdem die Einzonung rechtskräftig wurde zu überbauen. 

2 Wird ein Grundstück nicht innerhalb dieser Frist überbaut, kann die Einwohnergemeinde ein Kauf-

recht zum Verkehrswert ausüben, sofern das öffentliche Interesse entgegenstehende private Inte-

ressen überwiegt. 

3 Will die Gemeinde das Kaufrecht ausüben, erlässt sie eine entsprechende Verfügung und setzt der 

Grundeigentümerin oder dem Grundeigentümer eine Frist von mindestens zwei Jahren zur bestim-

mungsgemässen Nutzung des Grundstücks an. Diese Frist steht still, wenn sich der Baubeginn aus 

Gründen, die die Bauherrschaft nicht zu vertreten hat, verzögert. Die Verfügung kann im Grundbuch 

als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung angemerkt werden. 

4 Nach Ablauf der gesetzten Frist ist die Entschädigung festzulegen. Das Verfahren und der Rechts-

schutz richten sich sinngemäss nach den Bestimmungen des Expropriationsgesetzes. 

5 Auf diesem Weg erworbene Grundstücke sind so bald wie möglich ihrer Bestimmung zuzuführen. 

Eine Überbauung von Grundstücken, welche der Bauzone zugewiesen sind, 

hat folglich bis zum 1. Juli 2029 zu erfolgen. Anschliessend kann die Einwoh-

nergemeinde das Kaufrecht zum Verkehrswert ausüben, sofern ein öffentli-

ches Interesse besteht, welches das entgegenstehende private Interesse 

überwiegt. Zu diesem Zweck erlässt die Gemeinde eine entsprechende Verfü-

gung und setzt der Grundeigentümerschaft eine Überbauungsfrist von min-

destens zwei Jahren. Nach Ablauf dieser Frist wird die Entschädigung festge-

legt. Frühestens am Juli 2031 kann das auf diesem Wege erworbene Grund-

stück «seiner Bestimmung zugeführt» werden, namentlich die Überbauung 

oder die Auszonung. 

 

Art. 45b PBG, Vertragliche  Bauverpflichtung  

Um die Verfügbarkeit von Bauland sicherzustellen oder zu steigern, kann die Gemeinde mit Grundei-

gentümerinnen oder Grundeigentümern Verträge abschliessen, in denen von den Bestimmungen 

des Artikels 45a abgewichen werden darf. 

Mit der vertraglichen Bauverpflichtung kann von den Bestimmungen gemäss 

Art. 45a PBG abgewichen werden. Es können kürzere Überbauungspflichten 

festgelegt oder Fragen zur Entschädigung fallspezifisch geregelt werden, vo-

rausgesetzt der Zustimmung  beider Vertragsparteien. Für rechtskräftige 

Bauzonen scheint es unwahrscheinlich, dass sich die Grundeigentümerschaf-

ten auf eine kürzere Frist einlassen. Die Regelung ist in erster Linie für Neu-

einzonungen gedacht, deren zeitnahe Nutzung mithilfe von öffentlich -rechtli-

chen Verträgen gesichert werden soll. 

Verfügbarkeit von Bauland 
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1.4 Prozess und Organisation 

Verfahren Zeitraum 

Entwurf Siedlungsleitbild  Dezember 2023 ҭ Februar 2025 

1. Workshop mit Sounding Board 23. April 2024 

2. Workshop mit Sounding Board 30. Oktober 2024 

Besprechung Entwurf Siedlungsleitbild mit 
Amt für Raumentwicklung Kanton Uri 

20. Januar 2025 

Verabschiedung Gemeinderat z.H.  
Vorprüfung und Mitwirkung  

12. März 2025 

Bevölkerungsinformationsveranstaltung  24. März 2025 

Kantonale Vorprüfung Justizdirektion  Ab April 2025 

Mitwirkungsauflage  Bis Ende April 2025 

Bereinigung aufgrund Mitwirkung  + Vorprü-
fung 

Sommer 2025 

Verabschiedung Gemeinderat Voraussichtlich Herbst 2025 
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1.5 Arbeitsorganisation  

Die Erarbeitung des Siedlungsleitbilds wird durch die Ortsplanungskommis-

sion (OPK) begleitet:  

Â Daniel Gisler (Präsident OPK, Gemeinderat bis Dezember 2024) 

Â Toni Stadelmann (Mitglied OPK, Gemeindepräsident) 

Â Tobias Baumann (Mitglied OPK, Präsident Baukommission ) 

Â Urs Baumann (Mitglied OPK) 

Â Colin Briker (Mitglied OPK) 

Â Céline Walker (Mitglied OPK, Dezember 2023 bis Mai 2024) 

Â Valentin Bulgheroni (Mitglied OPK, ab November 2024) 

Â Stefan Furrer (Gemeindeschreiber) 

 

Mit sogenannten «Sounding Boards» werden die vielfältigen Interessen von 

Meinungsführenden, Vertretungen von Interessengruppen, Parteien, Verbän-

den, des Gewerbes, von Landräten der Gemeinde Seedorf, der Verwaltung und 

des Gemeinderates in Workshops abgebildet. Dies ermöglicht es der interes-

sierten Bevölkerung, sich bereits frühzeitig im Prozess zu beteiligen und ihre 

Ortskenntnisse sowie Anliegen einzubringen. Die Themen der Ortsplanung 

werden mithilfe des Sounding Boards an die Bevölkerung herangetragen. Zu-

dem sollen die Ideen und Strategien der Ortsplanungskommission (OPK) in 

diesem Echoraum reflektiert und angepasst werden. 

 

Die fachliche Begleitung und technische Bearbeitung erfolgt durch das Büro 

R+K, Raumplanung AG, Oberalpstrasse 81, 6490 Andermatt .  

Â Mario Roth,  BSc FHO in Raumplanung / Verkehrsplaner 

  MAS FHO in Business Administration and Engineering 

Â Lino Schumacher,  BSc FHO in Raumplanung   

Planungskommission  

Sounding Board 

Fachliche Begleitung 
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2. Positionierung der Gemeinde Seedorf 

2.1 Raumrelevante Einführung zum Ort  

Die Geschichte der Ortsteile Seedorf und Bauen im Kanton Uri ist geprägt von 

tiefgreifenden  Entwicklungen in Infrastruktur, Bildung und Naturraumgestal-

tung. Der Strassenbau nach Bauen markierte einen entscheidenden Schritt für 

die Anbindung des abgeschiedenen Dorfes und förderte seine Integration in 

das kantonale Verkehrsnetz, was sowohl den Handel als auch den Tourismus 

stärkte. Der Ortsteil Seedorf hingegen ist eng mit dem historischen Kloster St. 

Lazarus verbunden, welches nicht nur ein spirituelles Zentrum, sondern auch 

ein wichtiger kultureller und sozialer Pfeiler der Region war. Im Bereich Bil-

dung erlebten beide Ortsteile bedeutende Schulerweiterungen, die den stei-

genden Anforderungen durch die wachsende Bevölkerung und Modernisie-

rung Rechnung trugen. Gleichzeitig wurde das Reussdelta durch gezielte Re-

naturierungsmassnahmen  geschützt, was die Bedeutung von Umweltschutz 

und Naherholung hervorhob. Der Autobahnbau in Richtung Luzern brachte 

schliesslich  einen enormen Entwicklungsschub für die Region, indem er See-

dorf und Bauen besser an die Zentralschweiz und den nationalen Verkehr an-

band. Diese Entwicklungen spiegeln die vielseitige und dynamische Ge-

schichte der beiden Ortsteile wider, die Tradition und Moderne verbinden. 

 

Im frühen und hohen Mittelalter wanderten die Alemannen ins Urnerland ein, 

alemannisierten Seedorf und gaben ihm den Namen «Dorf am See». Im späten 

12. Jahrhundert erlebte das Dorf durch die Eröffnung der Schöllenen, als Aus-

gangspunkt der Gotthardroute, einen Aufschwung. 1197 gründete Ritter 

Arnold von Brienz das Kloster St. Lazarus. Mit der Verlagerung des Verkehrs 

von Seedorf nach Flüelen verlor das Dorf in den folgenden Jahrhunderten je-

doch an Bedeutung. Im 16. Jahrhundert erwarb die am Gotthardhandel betei-

ligte Familie A Pro umfangreichen Grundbesitz in Seenähe und errichtete ein 

Wasserschlösschen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte Seedorf ein ver-

stärktes Wachstum, das unter anderem durch die Begradigung und Kanalisie-

rung der Reuss und des Palanggenbachs begünstigt wurde. Im Jahr 1981 

gründete Emil Gisler die Emil Gisler AG, aus der später die GIPO hervorging. 

Heute ist dieses Unternehmen der bedeutendste und grösste Arbeitgeber in 

Seedorf. 

  

Geschichte 

Ortsteil Seedorf 
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Der Ortsteil Bauen taucht erstmals in historischen Aufzeichnungen von 1150 

auf. Über lange Zeit war der Zugang zu Bauen ausschliesslich mit dem Schiff 

und zu Fuss möglich. Ab 1874, mit der Einführung einer regelmässigen 

Dampfschifffahrtsverbindung, wurde Bauen zu einem beliebten Ziel für Aus-

flüge und Ferien. Die erste Strassenverbindung entstand erst im Jahr 1956, 

als die Kantonsstrasse zwischen Isleten und Bauen errichtet wurde. Bauen ist 

im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 

Bedeutung (ISOS) als Dorf mit hervorragenden Lagequalitäten und bemer-

kenswerten räumlichen und architekturhistorischen Qualitäten erfasst.  

 

Für Schweizer Verhältnisse besonders früh begann bereits um 1850 die in-

dustrielle Geschichte der Halbinsel Isleten mit einer Papierfabrik. Nach deren 

Schliessung folgte die lange erfolgreiche Sprengstofffabrik  «Cheddite», die je-

doch durch technischen Fortschritt und mechanischen Tunnelvortrieb an 

Nachfrage verlor und den Betrieb 2020 aufgegeben hat. Im Verlauf der Pro-

duktionszeit entstand so ein wertvolles Cluster an historischen Fabrikbauten. 

Das Ensemble der Dynamitfabrik Isleten ist dadurch ein wichtiger kultur- und 

wirtschaftshistorischer Zeitzeuge der industriellen Entwicklung im Kanton Uri 

geworden. Im kantonalen Schutzinventar vom 09.03.2021 sind in der Isleten 

drei Inhalte erfasst - ein Wandbild (Kulturartefakt) mit regionaler Bedeutung, 

das Fabrikgebäude «Nobel» (Kultureinzelobjekt) mit lokaler Bedeutung und 

der historische Verkehrsweg von Seedorf über Isleten nach Bauen mit regio-

naler Bedeutung. Zusätzlich ist im Gebiet ein Obstgarten als überlagerte Land-

schaftsschutzzone mit lokaler Bedeutung bezeichnet (LS.1204.14).   

Mit dem Bau der Kantonsstrasse 1951 wurde die Halbinsel auch für andere 

Nutzungen besser erschlossen. Seither haben sich vereinzelte touristische 

Angebote angesiedelt und etabliert. Zur Klärung der Ausgangslage für eine zu-

künftige Nutzung wurde im Auftrag der schweizerischen Sprengstoff AG 

Cheddite und dem Amt für Raumentwicklung im Jahr 2018 ein Grundlagenbe-

richt ausgearbeitet. Zurzeit wird eine Projektidee zur Transformation der Isle-

ten mit Fokus auf die touristische Nutzung  verfolgt.  

 

Die Gemeinde Seedorf ist in die zwei Ortsteile Bauen mit der Halbinsel Isleten 

und Seedorf gegliedert, welche durch das Gemeindegebiet Isenthals räumlich 

voneinander getrennt werden. Der Ortsteil Seedorf befindet sich am südwestli-

chen Ufer des Vierwaldstättersees (Urnersee) und dem Ostfuss des 

Gitschens, dem rund 2'513 m ü. M. hohen und markanten «Hausberg». Bauen 

liegt eingebettet zwischen den Niderbauen Chulm und Oberbauenstock im 

Westen und dem Urnersee im Osten. Die Ortsteile Seedorf und Bauen gehören 

beide zu den Seegemeinden des Kantons Uri. 

  

Ortsteil Bauen 

Isleten 

Geografie 
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Das Gemeindegebiet von Seedorf umfasst eine Fläche von total 2'546 Hekta-

ren. Davon sind rund 36 % bestockte Flächen wie Wald etc. Bei rund 25 % han-

delt es sich um Gewässer, namentlich der Urnersee als Teil des Vierwaldstäd-

tersees. Etwa 20 % des Gemeindegebiets sind vegetationslose, unproduktive 

Flächen (Gebirge). Humusierte Flächen wie Wiesen etc. machen 17 % aus. Bei 

rund 2 % (ca. 65 ha) handelt es sich um tatsächliche Siedlungsflächen (befes-

tigte Flächen wie Verkehrsflächen oder Gebäudeflächen). 

 

 
Abb. 3 Arealnutzung; Urner Kantonalbank, Uri in Zahlen, Ausgabe 2023/2024  

Arealnutzung 
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2.2 SWOT-Analyse1 

Die Gemeinde Seedorf weist , mit Fokussierung auf die Positionierung von See-

dorf, die nachfolgend evaluierten Stärken und Schwächen auf. Die Stärken 

sind zu bewahren, die Schwächen sind nach Möglichkeit zu beheben oder zu-

mindest im Auge zu behalten. Daraus ergeben sich Chancen und Risiken. Die 

Chancen sind für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Gemeinde Seedorf 

zu nutzen, die Risiken sind mit geeigneten Massnahmen zu begrenzen oder 

soweit erforderlich zu minimieren.  

 

HEUTE ZUKUNFT 

Stärken Chancen 

¶ Attraktive Lage am Urnersee und Nähe zum Hauptzentrum 
Altdorf  

¶ Vielseitige Naherholungsgebiete 

¶ Interessante, schützenswerte Kulturobjekte (Schloss A 
Pro, Kloster St. Lazarus und der Ortsteil Bauen) 

¶ Durchgängiges Verkehrsnetz für Fussverkehr 
innerhalb der Gemeinde 

¶ Familienfreundliche Wohngemeinde mit aktivem  
Vereinsleben und gutem Bevölkerungszusammenhalt 

¶ Attraktives Steuerumfeld  

¶ Bevölkerungsstruktur 

¶ Entwicklung Dorfzentrum (Ortsteil Seedorf) 

¶ Verbesserung der Verkehrssicherheit und  
Aufenthaltsqualität entlang der Dorfstrasse  

¶ Schliessung von Baulücken, Innenentwicklung mit  
attraktiven Freiräumen  

¶ Schaffung, Ausbau und Sicherung von touristischen 
Infrastrukturen  

¶ Entwicklung Isleten im Sinne der Gemeindeinteressen 

¶ Bereitstellung Wohnraum für alle Generationen sowie  
für Eigentum und Miete 

¶ Steigerung Anzahl Erstwohnungen im Ortsteil Bauen 

¶ Inwertsetzung der Kulturobjekte (Schloss A Pro,  
Kloster St. Lazarus, Ortsteil Bauen) 

Schwächen Risiken 

¶ Fehlendes erkennbares Dorfzentrum (Ortsteil Seedorf) 

¶ Zersiedelung und Kulturlandverlust 

¶ Knappes Wohnraumangebot (Eigentum und Miete) 

¶ Gefährdete respektive nur teilweise sichergestellte Grund-
versorgung 

¶ Hohe Verkehrsbelastung auf der Dorfstrasse 

¶ Verkehrssicherheit für Fuss- und Veloverkehr entlang der 
Dorfstrasse, nach Altdorf  und nach Bauen 

¶ Hoher Zweitwohnungsanteil im Ortsteil Bauen 

¶ Beschränktes Angebot Gewerbeflächen 

¶ Viele Gewerbeflächen als Lager- und Umschlagplätze mit 
niedriger Arbeitsplatzdichte und geringer Wertschöpfung  

¶ Geringe Wertschöpfung aus Tourismus 

¶ Overtourism 

¶ Entwicklung Isleten entgegen den Gemeindeinteressen 

¶ Ortsteile Seedorf und Bauen als Schlafdorf im  
Winterhalbjahr 

¶ Zunahme der Verkehrsbelastung 

¶ Verschärfung fehlender Wohnraum 

¶ Verlust Grundversorgung 

¶ Fehlende Entwicklungsmöglichkeiten für lokales Gewerbe 

¶ Zu schnelles Wachstum, Ungleichgewicht Generationen 

 

 
1 SWOT ist ein Akronym für Strengths  (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities  (Chan-
cen) und Threats (Risiken). Die SWOT-Analyse oder die Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-
Analyse stellt eine Positionierungsanalyse dar und ist ein Instrument der strategischen Planung. 
Die Reihenfolge der aufgeführten Punkte ist nicht gewichtet. 
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2.3 Strategische Ziele  

Auf Grundlage der SWOT-Analyse setzt sich die Gemeinde Seedorf die nach-

folgenden strategischen Ziele im Bereich Positionierung : 

 

Â Stärkung von Seedorf mit den Ortsteilen Seedorf und Bauen als attraktive 

Wohngemeinde 

Â Massvolle Tourismusentwicklung und Erhalt der attraktiven Naherholungs-

gebiete 

Â Ausreichendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum und bessere Raumnut-

zung 

Â Zentrumsentwicklung  Ortsteil Seedorf mit Verbesserung der Verkehrssi-

cherheit, mit attraktiven Freiflächen, mit Grundangebot der Nahversorgung 

Â Transformation und Inwertsetzung Isleten unter Berücksichtigung der Ge-

meindeinteressen 

Â Beschränkung des Zweitwohnungsanteils  
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3. Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung  

3.1 Statistische Erhebung  

Die Bevölkerungsentwicklung der Ortsteile Seedorf und Bauen zwischen 1900 

und 2000 verlief unterschiedlich. Im Ortsteil Bauen schwankte die Bevölke-

rungszahl nur in geringem Masse und blieb relativ konstant. Sie wuchs über 

100 Jahre nur um 61 Personen. Der Ortsteil Seedorf verzeichnete ein stärke-

res Wachstum. In den 1910er und 1920er-Jahren sank die Bevölkerungszahl 

erheblich, bevor sie kontinuierlich anstieg und in den letzten 10 Jahren etwa 

konstant  blieb. 

 

 
Abb. 4: Langfristige  Bevölkerungsentwicklung (ständige Wohnbevölkerung) von 1900-2000; BFS; 

Demografische Bilanz nach institutionellen Gliederungen 

  

Bevölkerungsentwicklung 

1900-2000 
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Gegenüber dem Jahr 1900 hat sich die Bevölkerungszahl der beiden Ortsteile 

von ca. 750 auf über 2'000 mehr als verdoppelt. Nach der Fusion der beiden 

Ortsteile im Jahr 2021 verblieb die Bevölkerungszahl stabil bei rund 2'000 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern. 

 

 
Abb. 5: Langfristige  Bevölkerungsentwicklung (ständige Wohnbevölkerung) von 1983-2023; BFS; Demografische Bilanz nach institu-

tionellen Gliederungen 

 

Der Vergleich mit den umliegenden Gemeinden zeigt, dass die Fusionsge-

meinde Seedorf mit einem Wachstum von 6 % zwischen den Jahren 2011 und 

2023 knapp unter dem kantonalen Durchschnitt von 7 % liegt. Die Gemeinden 

Altdorf, Attinghausen und Seelisberg haben (zwischen 13 % und 15 %) ein 

deutlich stärkeres Bevölkerungswachstum verzeichnet. Im Gegenzug weisen 

die Gemeinden Bürglen (97 %) und Isenthal (88 %) ein negatives Wachstum 

auf. 

 

 
Abb. 6: Vergleich Veränderung Bevölkerungsentwicklung von 2011-2023; Datenbank Statistik Uri; 

Bevölkerungsbilanz der ständigen und mittleren Wohnbevölkerung seit 2011 

Bevölkerungsentwicklung 

1900-2023 

Vergleich 

Bevölkerungswachstum 
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Die Wanderungsbilanz (Saldo der zu- und wegziehenden Bevölkerung) der Fu-

sionsgemeinde Seedorf in den letzten 15 Jahren ist grossmehrheitlich positiv . 

In den Jahren von 2014 bis 2017 hat sich der Wanderungssaldo im negativen 

Bereich bewegt. Von 2017 bis 2023 war er stärkeren Schwankungen ausge-

setzt, es sind aber mehrheitlich mehr Personen zu- als weggezogen.  

 

 
Abb. 7: Wanderungsbilanz der Fusionsgemeinde Seedorf 2008-2023; BFS; demografische  Bilanz 

nach institutionellen Gliederungen 

 

Die Gesamtzahl der Beschäftigten in der Fusionsgemeinde ist zwischen 2011 

und 2022 von rund 420 Beschäftigte n (VZÄ3) stetig  auf ca. 600 Beschäftigte 

gestiegen. In Seedorf ist der sekundäre Sektor der wichtigste Wirtschaftsbe-

reich mit rund 340 Beschäftigten. Das Wachstum im sekundären Sektor ist im 

Wesentlichen auf die GIPO4 zurückzuführen. Auch der tertiäre Sektor mit 240 

Beschäftigten ist gegenüber dem Jahr 2011 wesentlich gewachsen. Der Pri-

märsektor hat in Seedorf eine untergeordnete wirtschaftliche Bedeutung  und 

weist einen geringen Rückgang der Beschäftigten auf. 

 

 
2 Landwirtschaft (primärer Sektor), Industrie und produzierendes Handwerk (sekundärer Sektor), 
Dienstleistung (tertiärer Sektor ) 
3 Vollzeitäquivalente, Hilfsgrösse zur Vergleichbarkeit von Beschäftigten, entspricht einem 100  % 
Pensum 
4 Die Anzahl Beschäftigten (VZÄ) werden gemäss der herangezogenen Statistik auch innerhalb 
eines Unternehmens nach Sektoren differenziert erfasst. 

Wanderungsbilanz 

Entwicklung der  

Wirtschaftssektoren 2 und  

Beschäftigte n 
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Abb. 8: Entwicklung Beschäftigte (VZÄ) je Wirtschaftssektor; BFS; Arbeitsstätten und Beschäf-

tigte nach Gemeinde und Wirtschaftssektor  

 
Abb. 9: Entwicklung Arbeitsstätten je Wirtschaftssektor; BFS; Arbeitsstätten und Beschäftigte 

nach Gemeinde und Wirtschaftssektor 
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Die Gemeinde erlebt eine demografische Alterung, mit einem Rückgang der 

jüngeren und einer Zunahme der älteren Bevölkerung. Die Pyramide für 2023 

zeigt eine insgesamt ältere Struktur im Vergleich zu 2010, mit einer stärkeren 

Konzentration in den oberen Altersgruppen. Die Altersgruppe 20-29 Jahre ist 

deutlich untervertreten . Dafür fällt auf das im Jahr 2023 vor allem die Alters-

gruppe zwischen 10 und 14 Jahren sehr stark vertreten ist. In den hohen Al-

tersgruppen (80+) sind Frauen in beiden Vergleichsjahren stärker vertreten, 

ein typisches Muster aufgrund der höheren Lebenserwartung. 

  

Bevölkerungspyramide 

Abb. 10: Veränderung Altersstruktur, 2010-2023; BFS; ständige und nicht ständige Wohnbevölkerung 
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Die Entwicklung der SchülerInnenzahlen zeigt nach 2010 einen deutlichen Zu-

wachs in der Primarschule. In der Oberstufe sind die SchülerInnenzahlen 

stabil zwischen 120 und 140, wobei die Schwankungen ab dem Jahr 2016 

stärker ausgefallen sind.  Auch im Kindergarten war zwischen 2012 und 2016 

ein starker Zuwachs zu verzeichnen, welcher sich danach stabilisierte respek-

tive leicht abflachte . Seit dem Schuljahr 2023/2024 werden die Zahlen neu nur 

noch kantonal erhoben. 

 

 
Abb. 11: Entwicklung der SchülerInnenzahlen Fusionsgemeinde Seedorf 1997/98 ҭ 2022/23 ; Bil-

dungs- und Beratungsstatistik Uri  

  

Leichter Anstieg der 

SchülerInnenzahlen 
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In der untenstehenden Grafik ist das Pendlerverhalten der Gemeinde Seedorf 

zu sehen. Berücksichtigt wurden nur Gemeinden mit mehr als 15 Zu- oder 

Wegpendelnden. Der mit Abstand grösste Anteil der Pendelnden pendelt zwi-

schen Altdorf und Seedorf, wobei deutlich mehr Personen von Seedorf nach 

Altdorf pendeln als umgekehrt.  Der zweitmeiste Pendelverkehr herrscht zwi-

schen Schattdorf und Seedorf. Bei gewissen Gemeinden ist ein einseitiges 

Pendlerverhalten festzustellen. 

 

 
Abb. 12: Pendlermatrix 2020; BFS; Erwerbstätige nach Wohn- und Arbeitsgemeinde 2020 

  

Pendlermatrix 
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Die Leerwohnungsziffer der Gemeinde Seedorf ist im Vergleich zu benachbar-

ten Gemeinden eher niedrig. In den Jahren ab 2020 lag sie konstant unter ei-

nem Prozent. Bis auf das Jahr 2018, in welchem eine Spitze von 1.9 % zu ver-

zeichnen war, bewegte sich die Leerwohnungsziffer immer unter dem Schwei-

zer Durchschnitt. In den Jahren 2003, 2010, 2012 und 2014 sank die Leerwoh-

nungsziffer auf 0  %. 

 

 
Abb. 13: Vergleich Entwicklung Leerwohnungsziffer von 2000-2024; Leerwohnungszählung 2024 

 
Abb. 14: Vergleich Entwicklung Leerwohnungsziffer von 2000-2024; BFS; Leerwohnungszählung 

2024 

  

Unterdurchschnittliche  

Leerwohnungsziffer  
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3.2 Zweitwohnungsgesetz und Fusionsvertrag  

Die Gemeinde Seedorf hat gemäss dem Wohnungsinventar des Bundesamtes 

für Raumentwicklung mit 9.8  % einen Zweitwohnungsanteil von deutlich unter 

20 % (Stand 31. Oktober 2024). Die ehemalige Gemeinde Bauen hatte mit 

Stand 31. März 2020 einen Zweitwohnungsanteil von 35.8 %. Dadurch waren 

weitere, neu erstellte Zweitwohnungen nicht bewilligungsfähig. Im Fusionsver-

trag Art. 22 Abs. 3 wurde festgehalten, dass für den Ortsteil Bauen (Siedlung 

Bauen Dorf) die Schutzbestimmungen gemäss dem Zweitwohnungsgesetz 

auf die Erst- und Zweitwohnungsanteile durch einen entsprechenden Artikel in 

der Bau- und Zonenordnung aufrechterhalten werden müssen. 

 

Im lokalen Vergleich mit benachbarten Gemeinden bewegt sich der Zweitwoh-

nungsanteil der Fusionsgemeinde Seedorf im unteren Drittel. Im Zeitraum der 

letzten sechs Jahre sind Schwankungen von 3 % zu erkennen. Der Spitze von 

12 % in den Jahren 2021 und 2022 folgt eine Reduktion im Jahr 2023 auf ei-

nen Zweitwohnungsanteil von 9 %. Dieser Wert kommt insbesondere aufgrund 

des tiefen Anteils im Ortsteil Seedorf zustande. Der Anteil Zweitwohnungen ist 

im Ortsteil Bauen mit über 30 % deutlich höher. Aufgrund des hohen Anteils 

altrechtlicher Wohnungen 5, welche gemäss Gesetz in Zweitwohnungen um-

genutzt werden dürfen, besteht das Risiko einer Erhöhung des Zweitwoh-

nungsanteils.  

 

 
Abb. 15: Vergleich Zweitwohnungsanteil von 2019-2023; ARE; Wohnungsinventar und Zweitwoh-

nungsanteil 2023 

 

Das Bundesgesetz über Zweitwohnungen untersagt grundsätzlich die Neuer-

stellung von Zweitwohnungen (Betrifft nur Ortsteil Bauen infolge 

 
5 Eine altrechtliche Wohnung ist eine Wohnung, die am Tag der Volksabstimmung über die Zweit-
wohnungsinitiative vom 11. März 2012 bereits rechtmässig erbaut oder bewilligt war.  

Fusionsvertrag 

Unterdurchschnittlicher  

Zweitwohnungsanteil  

Herausforderungen 
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Fusionsvertrag). Allerdings werden keine Einschränkungen für die Umwand-

lung von älteren, bereits bestehenden Wohnungen in Zweitwohnungen durch 

das Gesetz vorgesehen. Eine sogenannte altrechtliche Wohnung ist eine Woh-

nung, die am 11. März 2012 rechtmässig bestand oder bewilligt war. Dies 

stellt Gemeinden, die stark vom Tourismus abhängen, vor erhebliche Heraus-

forderungen.  

Beispiel: Eine Umnutzung von altrechtlichen Erstwohnungen in eine Zweitwoh-

nung hat eine enorme Preissteigerung zur Folge. Die Preissteigerung für Im-

mobilien kann dazu führen, dass die Ortskerne und Wohnquartiere entvölkert 

werden und es für die einheimische Bevölkerung schwierig wird, Wohnraum 

zu finden. 

 

Gestützt auf das Gebäude- und Wohnungsregister kann für die gewünschten 

Gebiete die Anzahl der Wohnungen, Erstwohnungen, altrechtlichen Wohnun-

gen, Zweitwohnungen und Personalwohnungen analysiert werden. In der Ge-

samtzahl aller Wohnungen sind auch unbewohnbare Wohnungen enthalten, 

diese werden in der Abbildung jedoch nicht explizit aufgeführt. Die grau hinter-

legten Gebiete in der folgenden Abbildung sind entweder nicht einwohnerrele-

vant oder dürfen aus Datenschutzgründen nicht analysiert werden. 

 

 
Abb. 16: Zweitwohnungsanteil Seedorf, Bundesamt für Statistik BFS, Gebäude- und Wohnungsregister 2025 

Quartieranalyse 

Wohnungen 
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Abb. 17: Zweitwohnungsanteil Bauen und Isleten, Bundesamt für Statistik, Gebäude- und Wohnungsregister 2025 

 

In Bauen Süd sind insgesamt 38 Wohnungen registriert. Davon sind 24 Woh-

nungen als Erstwohnungen ausgewiesen, wovon 20 altrechtliche Wohnungen 

sind. Diese können nach Zweitwohnungsgesetz als Zweitwohnungen verkauft 

bzw. umgenutzt werden.  

 

Über das gesamte Gemeindegebiet verfügt Seedorf über einen hohen Anteil 

an altrechtlichen Wohnungen, wobei der Druck vor allem im Ortsteil Bauen als 

hoch eingestuft wird.  

  

Erklärung Plan 

Beispiel Quartier Bauen Süd 

Fazit 
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3.3 SWOT-Analyse 

Die Gemeinde Seedorf weist , mit Fokussierung auf die Bevölkerungs- und Be-

schäftigtenentwicklung, die nachfolgend evaluierten Stärken und Schwächen 

auf. Daraus ergeben sich Chancen und Risiken. 

 

HEUTE ZUKUNFT 

Stärken Chancen 

¶ Attraktive und auch familienfreundliche Wohngemeinde 
mit Nähe zum Hauptzentrum Altdorf  

¶ Moderates und verträgliches Wachstum von Bevölkerung 
und Beschäftigten 

¶ Schulangebot bis und mit Oberstufe 

¶ Intaktes Dorf- und Vereinsleben 

¶ Attraktives Steuerumfeld  

¶ Schaffung von bezahlbarem und vielseitigem Wohnraum 

¶ Bereitstellung einer Wohn- und Pflegeinfrastruktur für  
Personen in der dritten Lebensphase6 

¶ Begrenzung des Zweitwohnungsanteils in den Ortsteilen 
Bauen und Seedorf 

¶ Zentrumsentwicklung zur Schaffung eines attraktiven 
Dorfkerns und Erhalt der Grundversorgung 

¶ Mobilisierung und Nutzung der Bauzonen 

Schwächen Risiken 

¶ Knappes Wohnraumangebot, insbesondere wenig  
Mietwohnungen 

¶ Knappes Angebot für Wohnen im Alter 

¶ Gefährdete respektive nur teilweise sichergestellte  
Grundversorgung 

¶ Hoher und unzureichend begrenzter  
Zweitwohnungsanteil im Ortsteil Bauen 

¶ Altersstruktur der Wohnbevölkerung  
(unterdurchschnittlicher Anzahl im Alter von 20 bis 34)  

¶ Fehlende Reserven Gewerbeflächen, viele Gewerbeflächen 
als Lager- und Umschlagplätze mit niedriger Arbeitsplatz-
dichte und geringer Wertschöpfung 

¶ Fehlendes, bezahlbares Wohnraumangebot 

¶ Begrenzten Möglichkeit en für die dritte Lebensphase in 
Seedorf 

¶ Zunahme Zweitwohnungsanteil und Tendenzen zum 
«Schlafdorf»  

¶ Zunahme Druck auf landwirtschaftliche Nutzflächen  

¶ Wegzug von Gewerbetreibenden aufgrund fehlender  
Entwicklungsmöglichkeiten  

 

  

 
6 Die dritte  Lebensphase ist nach Kindheit, Jugend und Ausbildung sowie Familien- und Erwerbs-
phase die Phase der ausklingenden Berufstätigkeit, der nochmaligen Neuorientierung im Leben. 
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3.4 Strategische Ziele  

Auf Grundlage der SWOT-Analyse setzt sich die Gemeinde Seedorf die nach-

folgenden strategischen Ziele in den Bereichen Bevölkerungs- und Beschäftig-

tenentwicklung:  

 

Â Gezieltes Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung innerhalb des beste-

henden Siedlungsgebiets 

Â Erhalt der Arbeitsplätze 

Â Bedarfsgerechte Entwicklung der öffentlichen Anlagen  

Â Ausreichende Verfügbarkeit von bezahlbarem und vielseitigem Wohnraum 

Â Wirksame Begrenzung des Zweitwohnungsanteils in den Ortsteilen Bauen 

und Seedorf 

Â Weitergehende Beschränkungen des Zweitwohnungsanteils mit Regelung 

für altrechtliche Wohnungen sowie touristisch bewirtschaftete Wohnungen 

in Koordination mit der Entwicklung Isleten 

Â Erhalt respektive Schaffung Angebote im Übernachtungs- und Gastrobe-

reich 

Â Entwicklung Isleten unter Berücksichtigung der Gemeindeinteressen 

Â Baulandmobilisierung 

(Anwendung der gesetzlichen Bauverpflichtung bei Baulandhortung) 

Â Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen  

 

3.5 Handlungsbedarf  

Handlungsanweisung  Zuständigkeit  Realisierungshorizont  

Schaffung von bezahlbarem und vielseitigem Wohnraum  
innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets 

Private Dauerhaft 

Gespräche mit Grundeigentümerschaften von unbebauten 
Bauzonen (Baulandmobilisierung)  

Gemeinde Mittelfristig, 4 bis 10 Jahre  

Unterstützung respektive Schaffung von touristischen  
Angeboten 

Gemeinde, Private Dauerhaft 

Umsetzung Zentrumsentwicklung Seedorf  Gemeinde und  
Kanton 

Kurz bis mittelfristig , bis 10 Jahre 

Prüfung Beschränkung des Zweitwohnungsanteils mittels  
Ergänzung der Bau- und Zonenordnung 

Gemeinde Kurzfristig, bis 3 Jahre 

Vertretung der Gemeindeinteressen mittels aktiver  
Planungsrolle in der Entwicklung Isleten 

Gemeinde Kurz bis mittelfristig , bis 10 Jahre 
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3.6 Wachstumsprognose für die Gemeinde  

3.6.1  Grundlagen 

Der kantonale Richtplan sieht eine hauptsächliche Bevölkerungsentwicklung 

im Hauptzentrum Altdorf, in den Regionalzentren und den zentrumsnahen Ge-

meinden vor. Für zentrumsnahe Gemeinden ist das vorgesehene Wachstum 

innerhalb der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen auf 5 % in einem Zeithorizont 

von 15 Jahren festgelegt (Kantonaler Richtplan, Ziffer 4.1-5). Dies entspricht 

einem Wachstum von 0.33 % pro Jahr. Die Annahme der Bevölkerungs- und 

Beschäftigtenentwicklung im kantonalen Richtplan, die Grundlage für die Er-

mittlung des Bauzonenbedarfs ist, basiert auf der Bevölkerungsprognose 

2015-2030, Szenario hoch des BFS. 

 

Der kantonale Richtplan wurde im August 2016 durch den Landrat genehmigt. 

Im Zeitraum zwischen 2016 und 2023 ist die Wohnbevölkerung in der Ge-

meinde Seedorf gemäss der Prognose des kantonalen Richtplans um rund 5 % 

gewachsen. 

 

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat anfangs 2020 eine aktualisierte Bevöl-

kerungsprognose für die Schweizer Kantone veröffentlicht (Bevölkerungsprog-

nose 2020-2050). Die Bevölkerungsprognose des BFS geht für den Kanton Uri 

von einem weiterhin anhaltenden Bevölkerungswachstum aus. Laut der Prog-

nose werden bis ins Jahr 2035 rund 1'500 bis 2'000 zusätzliche ständig wohn-

hafte Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Uri erwartet. 

 

Basierend auf den neuen Szenarien des BFS und aufgrund der effektiven Ent-

wicklung der vergangenen Jahre sowie unter Berücksichtigung der Entwick-

lungstreiber hat der Kanton Uri 2020 seine kantonale Bevölkerungsprognose 

aus dem Jahr 2014 aktualisiert. Für das Untere Reusstal wird von einem Be-

völkerungswachstum von 7.9% bis 2035 (ca. +0.45% p.a.) ausgegangen. 

  

Kantonaler Richtplan 

Bevölkerungsprognose  

Kanton Uri 
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3.6.2  Entwicklungsszenarien für die Gemeinde Seedorf 

 

 
Abb. 18: Übersicht Entwicklungsszenarien 1-4; BFS; Demografische Bilanz nach institutionellen Gliederungen seit 2001; ab 2022 

Wachstum gemäss kantonalem Richtplan und Bevölkerungsprognose basierend auf der Bevölkerungsentwicklung 

Basierend auf einer Annahme des zukünftigen Wachstums soll die Entwick-

lung der Gemeinde Seedorf ausgelegt werden. Um die künftige Bevölkerungs- 

und Beschäftigtenentwicklung prognostizieren zu können, wurden verschie-

dene Szenarien geprüft . 

 

Laut kantonalem Richtplan soll die Bevölkerung im Kanton Uri zwischen 2016 

und 2031 um 5% wachsen. Dies würde eine Zunahme der Bevölkerung um 

0.33% pro Jahr bedeuten. Mit diesem Szenario ab 2016 würde Seedorf bis im 

Jahr 2040 wpighּסjt"4Ҳ320 Einwohnerinnen und Einwohner zählen.  

 

Im Szenario 2 wird das Jahr 2022 als Basis des jährlichen Wachstums von 

0.33% gewählt. Mit dem Szenario 2 würde Seedorf bis im Jahr 2040 ungefähr 

4Ҳ380 Einwohnerinnen und Einwohner zählen. 

 

Das dritte Szenario basiert auf der Analyse der Bevölkerungsentwicklung der 

Fusionsgemeinde Seedorf der letzten 20 Jahre. Während diese Zeitspanne ist 

ein Bevölkerungswachstum von ungefähr 300 Personen zu verzeichnen. Dies 

entspricht einem  Wachstum von jährlich 0.69 %. Mit dem Szenario 3 würde 

Seedorf bis im Jahr 2040 twpf"4Ҳ520 Einwohnerinnen und Einwohner zählen. 

  

Szenario 1: 

kantonaler Richtplan ab 2016 

 

Szenario 2: 

kantonaler Richtplan ab 2022 

Szenario 3: 

20-Jahres-Trend 
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Das vierte Szenario bezieht sich auf die Bevölkerungsprognose des Kantons 

Uri aus dem Jahr 2020. In dieser wird für das Untere Reusstal ein Wachstum 

von rund 0.46% pro Jahr prognostiziert. Mit dem Szenario 4 würde Seedorf bis 

im Jahr 2040 gvycu"ogjt"cnu"4Ҳ430 Einwohnerinnen und Einwohner zählen. 

 

 
Abb. 19: Entwicklung Beschäftigte  2011-2022; BFS; 2011-2022 Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Gemeinde und Wirtschaftssek-

tor, ab 2021 Wachstum gemäss kantonalem Richtplan und Prognose basierend auf der Entwicklung zwischen 2011 und 2020 

Auch für die zukünftige Entwicklung der Beschäftigten in Seedorf soll eine An-

nahme getroffen werden , um die Gemeindeentwicklung darauf auszulegen. 

Um die künftige Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung prognostizieren 

zu können, wurden verschiedene Szenarien geprüft. 

 

Laut dem kantonalen Richtplan sei im gesamten Kanton ein Beschäftigten-

wachstum  von jährlich 0.9 % zu erwarten. Mit dem Szenario 1 würde Seedorf 

bis im Jahr 2040 rund 680 Beschäftigte (VZÄ) zählen.  

 

Im kantonalen Richtplan wird in den Wohn-, Misch- und Zentrumszonen von ei-

nem Wachstum von jährlich rund 0.33 % pro Jahr ausgegangen. Mit dem Sze-

nario 2 würde Seedorf bis im Jahr 2040 rund 610 Beschäftigte (VZÄ) zählen. 

 

In den Jahren von 2011 bis 2021 hat ein starkes Wachstum um rund 300 Be-

schäftigte (VZÄ) stattgefunden. Dies ist eine Zunahme von jährlich 2.84 %. Mit 

dem Szenario 3 würde Seedorf bis im Jahr 2040 rund 980 Beschäftigte (VZÄ) 

zählen. 

Szenario 4: 

Bevölkerungsprognose  

Kanton Uri 2020 

Szenario 1: 

Kantonaler Richtplan, 

 gesamter Kanton 

Szenario 2: 

Kantonaler Richtplan,  

innerhalb der WMZ 

Szenario 3: 

Zehn-Jahres-Trend 
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3.6.3  Angestrebte Entwicklung bis 2040 

Die Gemeinde Seedorf beabsichtigt bis 2040 ein moderates Wachstum der 

Bevölkerung auf rund 2'200 Einwohnende. Die Anzahl der Beschäftigten soll 

ebenfalls leicht ansteigen auf rund 650 Beschäftigte (VZÄ). 

 

 
Abb. 20: Angestrebte Bevölkerungsentwicklung; BFS; Demografische Bilanz nach institutionellen Gliederungen seit 2001 

 

Abb. 21: Angestrebte Beschäftigtenentwicklung ; BFS; 2011-2022 Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Gemeinde und Wirtschafts-

sektor 
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Abb. 22: Angestrebtes Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung innerhalb der Wohn-, Misch- 

und Kernzone, R+K 

Mit dem angestrebten Wachstum bis ins Jahr 2040 werden in den WMK-Zo-

nen rund 150 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner (E) sowie Beschäf-

tigte (B, VZÄ) leben und arbeiten (± 130 E, ± 20 B). Das angestrebte Wachstum 

weist einen Entwicklungsspielraum von ± 30 E+B auf. 

 

Die Zahlen der Bevölkerung und der Beschäftigten unterliegen Schwankungen 

aufgrund von Unabwägbarkeiten. Die angestrebte Entwicklung bis 2040 wird 

demnach nicht einem linearen Wachstum entsprechen und weist Unschärfen 

auf. Die Entwicklung Isleten und deren Auswirkungen  auf die Anzahl der Be-

völkerung und Beschäftigten kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden 

und ist in der angestrebten Entwicklung bis 2040 nicht berücksichtigt.  
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4. Siedlungsentwicklung  

4.1 Analyse der räumlichen Entwicklung  

Die folgend aufgeführten Meilensteine der räumlichen Entwicklung der Ge-

meinde Seedorf sind auf den folgenden historischen Kartenausschnitten er-

sichtlich.  

 

Jahreszahl  Historischer Meilenstein  

1851 Gründung Papierfabrik auf der Halbinsel Isleten 

1873 
Gründung der Dynamitfabrik «Cheddite» auf dem Areal der  
ehemaligen Papierfabrik 

1923 Begradigung und Kanalisierung der Reuss 

1956 Erschliessung Bauen mittels Kantonsstrasse 

1973 Gründung Kreisschule Seedorf 

1980 Eröffnung Seelisbergtunnel (Autobahn A2) 

1981 Gründung Emil Gisler AG (heute GIPO) 

1985 Erlass Reussdeltagesetz als Grundlage Renaturierung Reussdelta 

2001 
Erste Aufschüttungen des Urnersees mit Ausbruchmaterial  des  
Gotthard-Basistunnels 

2021 Fusion der Gemeinden Bauen und Seedorf 

 

 

 

 

 

1864 
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1900 

1920 

1950 
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Abb. 23: Räumliche Entwicklung Fusionsgemeinde Seedorf: 1859, 1900, 1920, 1950, 1970, 1990 und 2024; swisstopo, geo.ad-

min.ch, Zeitreise 

  

1970 

1990 

2024 
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Mit Blick auf das Gebäudealter in der Gemeinde Seedorf fällt auf, dass die meis-

ten Bauten im Ortsteil Seedorf in der Zeitperiode von 1971 bis 1990 erstellt wur-

den. In der Bauperiode von 1990-2010 wurde vorrangig das Quartier Wydenmatt 

bebaut und weitere Quartiere mit Ersatzneubauten ergänzt. Ab 2010 wurden 

Bauten ergänzt oder ersetzt, jedoch fand mit Ausnahme der Palanggenmatt 

kein Siedlungswachstum durch ein «neues Quartier» statt. Im Ortsteil Bauen 

sind vorrangig die Bauten am See von älterem Datum. Die neueren Bauten ab 

1990 finden sich grösstenteils im westlichen Teil von Bauen.  Auf der Isleten 

sind beinahe alle Bauten vor 1919 erstellt worden. 

 

 
Abb. 24: Gebäudealter Seedorf; BFS; Gebäude- und Wohnungsstatistik 2025  

Gebäudealter/Bauperiode 

Seedorf 
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Abb. 25: Gebäudealter Bauen und Isleten; BFS; Gebäude- und Wohnungsstatistik 2025  

  

Bauen Dorf 
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Die bevölkerungsdichtesten Quartiere sind das Blumenfeld und die Palang-

genmatt . Die meisten Quartiere bewegen sich zwischen einer Bevölkerungs-

dichte von 50 bis 70 Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar. In Bauen 

Nord ist die Bevölkerungsdichte etwas geringer (31-50 E/ha). Am geringsten 

ist die Bevölkerungsdichte in der Gewerbezone Grossried, in Bauen Süd sowie 

Bolzbach. 

 

 
Abb. 26: Bevölkerungsdichte Seedorf; BFS; STATPOP, 2023 

Bevölkerungsdichte 

Seedorf 
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Abb. 27: Bevölkerungsdichte Bauen/Isleten; BFS; STATPOP, 2023 

  

Bauen Dorf 
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Die höchste Beschäftigtendichte besteht  in der Gewerbezone Weid mit der 

GIPO als grösstem gemeindlichen Arbeitgeber und entlang der Dorfstrasse im 

Ortsteil Seedorf. Die Beschäftigtendichte im Ortsteil Bauen und in Isleten ist 

tief.  

 

 
Abb. 28: Beschäftigtendichte Seedorf; BFS; STATENT, 2021 

Beschäftigtendichte  

Seedorf 
































































